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L YRS
5 A SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT
E_ DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT

VERSICHERUNGSERKLARUNG

fur freiberuflich tatige Arzte/Arztinnen, selbstandige Apotheker/Apothekerinnen
und Mitglieder der Patentanwaltskammer

Personaldaten

Zuname und Vorname VSNR / KZ
Akademische Grade und Titel Geburtsname — Namen aus friiheren Ehen

Geburtsdatum Geburtsort Familienstand Staatsblrgerschaft
Berufs;‘,itz (voII.standige Adresse) Telefon

Wohnsitz Telefon

Die Zusendung von Schriftstiicken, Beitragsvorschreibungen, etc. wird erbeten an
|:| den Berufssitz
[ den Wohnsitz
|:| folgende Adresse

Bei der Ermittlung der Beitragsgrundlage kénnen Ruckfragen betreffend Ihre Einkommensdaten notwendig
werden. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass die SVA diese Fragen direkt mit lhrem Steuerberater
klart, werden Sie ersucht, Name, Anschrift und Telefonnummer des Steuerberaters bekannt zu geben.

Fragen zum Versicherungsverhaltnis

1. Werden oder wurden Sie bereits steuerlich veranlagt? ....................cccooeil. |:| ja |:| nein
Wenn ja:
Bei welchem Finanzamt und unter welcher Steuernummer?

2. Haben Sie aufgrund eines Dienstverhaltnisses zu einer 6ffentlich-rechtlichen
Korperschaft — beispielsweise als Sprengel-, Gemeinde- oder Distriktsarzt —
Anwartschaft auf Ruhe- und VersorgungsgenusS? ......ccuvveviviiviiieeineiiieniieineennn, |:|ja |:| nein
Wenn ja:
Wer ist Ihr Dienstgeber?

3. Beziehen Sie aufgrund eines Dienstverhaltnisses zu einer &ffentlich-rechtlichen
Korperschaft einen RUNEGENUSS? .........ccvviiivieiiiiiieiiie e [Jia [] nein
Wenn ja:

Von welcher Stelle?

4, Falls Sie auch nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) pensionsversichert sind,
ersuchen wir Sie, das beiliegende Antragsformular (F 633b) auszufullen und gegebenenfalls unter
Anschluss der Gehaltsbestatigung gemeinsam mit dieser Versicherungserklarung einzusenden.

6501a/2004-3 Bitte wenden!



5. Verflgen Sie neben den Einkiinften aufgrund der in Osterreich ausgetibten

Erwerbstatigkeit auch tber ein Einkommen im Ausland? ...............ccooocs El ja |:| nein
Wenn ja, erklare ich hiermit, dass mein auslandisches Einkommen
zur Géanze innerhalb des EWR |:| zur Génze aulRerhalb des EWR

innerhalb und auBerhalb des EWR
erzielt wird und aus einer (Mehrfachantwort méglich!)

|:| selbstandigen Erwerbstatigkeit |:| Tatigkeit als Beamtin/Beamter

[] unselbstandigen Erwerbstétigkeit [] Kapitalbeteiligung

resultiert.

Werden weitere Unterlagen bzw. Formblatter bendétigt, werden diese gesondert angefordert bzw.
Ubermittelt.

EU-/EWR-Vertragsstaaten

Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Konigreich von GroRbritannien und Nordirland,
Zypern. (Auch fir die Schweiz gelten die EU-Bestimmungen.)

6. Von der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung gemaR § 2 Abs. 1 Z. 4 GSVG ist Ihre Be-
rufsgruppe nach § 5 GSVG ausgenommen. Es besteht jedoch (ausgenommen fur freiberuflich tatige
Arzte/Arztinnen) die Verpflichtung zum Abschluss einer Krankenversicherung (Versicherungs-
pflicht). Dabei kann zwischen

der ASVG-Selbstversicherung (sofern keine anderweitige Pflichtversicherung besteht),
der GSVG-Selbst-/Pflichtversicherung nach 8§ 14a, 14b GSVG oder
der privaten Gruppenversicherung fir die Berufsgruppe
gewahlt werden.
Wollen Sie bei der SVA durch Abschluss einer GSVG-Selbst-/
Pflichtversicherung krankenversichert sein? ...........cooocovviiiiiiiiii e, |:| ja |:| nein

Wenn ja, werden wir lhnen die dafiir vorgesehene Versicherungserklarung zusenden!

Nur fiir Arzte/-innen — Fragen zur Tatigkeit

7. Art der arztlichen Tatigkeit (z. B. Fihrung einer eigenen Ordination, Praxisvertretung, Sondergebtih-
ren, Notarzt, Rettungsarzt, Betriebsarzt etc. — Mehrfachnennungen moglich).

8. Gilt nur fir Sondergebiihren:

|:| Die Sondergebihren werden nicht durch die Krankenanstalt im eigenen Namen vereinnahmt
und werden daher grundsatzlich als Einkunfte aus selbstandiger Tatigkeit zur Einkommensteuer
veranlagt. Sie sind nicht Teil der Beitragsgrundlage nach dem ASVG (im Rahmen des Dienst-
verhaltnisses zur Krankenanstalt) und begriinden somit die Pflichtversicherung nach dem FSVG.

|:| Die Sondergebuhren werden durch die Krankenanstalt im eigenen Namen vereinnahmt, sind Teil
des Entgelts und werden im Rahmen der Beitragsgrundlage nach dem ASVG berucksichtigt.
Bitte Bestatigung der Krankenanstalt bzw. der gehaltsverrechnenden Stelle beilegen!

Ich bestéatige die Richtigkeit meiner Angaben.

Datum Unterschrift

Beilagen
(Anzahl und Art der Beilagen bitte anfiihren!)




Selbst-/Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG)

Das Freiberufliche Sozialversicherungsgesetz (FSVG) regelt, dass freiberuflich tatige Arzte und
Arztinnen nach dem FSVG pensions- und unfallversichert sind bzw. fir selbstandige Apotheker
und Apothekerinnen sowie die Mitglieder der Patentanwaltskammer in der Pensionsversicherung
Pflichtversicherung besteht.

Fur die Krankenversicherung dieser Berufsgruppen sieht der Gesetzgeber lediglich die Verpflich-
tung zu einer Krankenversicherung vor, die Versicherten kbnnen/mussen eine Krankenversiche-
rung wahlen.

Konkret gilt Folgendes:

Die Tatigkeit der Arzte / Arztinnen ist mit einem Krankenschutz (iber die Versorgungseinrichtung
der Arztekammer verbunden, der in gesetzlicher Hinsicht einen weiteren Krankenver-
sicherungsschutz nicht erforderlich macht. Es kann aber freiwillig zusétzlich eine gesetzliche Kran-
kenversicherung begrindet werden, und zwar eine Selbstversicherung entweder nach § 14a
GSVG oder nach 8 16 ASVG. Beide Mdglichkeiten sind aber nur dann gegeben, wenn nicht auf-
grund einer anderen, z. B. unselbstandigen Tatigkeit oder aufgrund eines Pensionsbezuges bereits
eine gesetzliche Pflichtkrankenversicherung vorliegt.

Selbstandige Mitglieder der Apothekerkammer bzw. die Mitglieder der Patentanwaltskammer

sind nicht Uber ihre Berufsvertretung krankenversichert. Sie missen eine der folgenden Varianten

wahlen:

»  Selbst-/Pflichtversicherung gemal § 14a/ 14b GSVG

» Selbstversicherung nach 8 16 ASVG (nur mdglich, wenn keine andere Pflichtversicherung in
der Krankenversicherung vorliegt)

» private Gruppen-Krankenversicherung fur die Berufsgruppe

Die angesprochenen Systeme des Krankenschutzes weisen hinsichtlich des geschitzten
Personenkreises (Angehérige) bei den Kosten und bei den Leistungen erhebliche Unter-
schiede auf. Die Entscheidung sollte daher gut Uberlegt sein. Die Mitarbeiter der Landes-
stelle beraten Sie gerne.



INFORMATION UBER DIE MELDEPFLICHT

Gemal § 18 GSVG haben die Pflichtversicherten alle fir das Versicherungsverhéltnis bedeutsamen
Anderungen, Ereignisse und Tatsachen innerhalb eines Monats nach deren Eintritt der SVA zu mel-
den. Diese Meldepflicht gilt unabhangig davon, ob eine Erwerbstétigkeit im Inland oder im Europaischen
Wirtschaftsraum ausgetbt wird.

Die Verletzung dieser Meldepflicht stellt eine Verwaltungsiibertretung dar. Bedenken Sie in diesem Zusam-
menhang die Mdglichkeit einer Verwaltungsstrafe. Achten Sie daher bitte darauf, dass lhrer SVA-Lan-
desstelle jedenfalls folgende im In- oder Ausland eintretende Veranderungen innerhalb eines Monats
schriftlich oder mindlich bekannt zu geben sind:

Anderungen in den personlichen Daten

& Namenséanderung,
& Betriebs- oder Wohnortverlegung.

Einkommensdaten

& (neue) Einkommensteuernummer,

& zur Einkommensteuer (aufgrund der Endbesteuerung) nicht eranlagte Einkiinfte aus Kapitalvermégen
(gilt nur fur geschaftsfihrende Gesellschafter einer GmbH),

& Veranlagung nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr,

& von der Beitragspflicht nach dem FSVG nicht betroffene Einkilnfte (das sind Einkinfte, die nicht aus einer
umseitig bezeichneten selbstandigen Erwerbstatigkeit stammen, wie z. B. Einkiinfte aus einer Beteiligung
als Kommanditist, stiller Gesellschafter oder aus Verpachtung), die unter derselben Einkunftsart wie die
FSVG-beitragspflichtigen Einkiinfte zur Einkommensteuer veranlagt werden.

Aufnahme weiterer Tatigkeiten

Erteilung einer Gewerbeberechtigung (Konzession),

Beteiligung an Personengesellschaften (OHG, OEG, KG, KEG),

Beteiligung eines GmbH-Geschaftsfuhrers am Stammkapital,

Bestellung eines GmbH-Gesellschafters zum Geschéftsfihrer,

Aufnahme einer sonstigen selbstandigen/freiberuflichen Tatigkeit,

Aufnahme einer unselbstandigen Beschaftigung,

Beginn eines kiindbaren oder unkiindbaren Dienstverhéltnisses zu einem 6ffentlich-rechtlichen Dienstge-
ber mit Anwartschaft auf Ruhe-/Versorgungsgenuss.
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Bezug/Anfall einer ,, Pension”

& Bezug/Anfall einer Pension aus der Sozialversicherung,
& Bezug/Anfall eines Ruhe-/Versorgungsgenusses.

Unterbrechung der selbstandigen Tatigkeit

& Vorubergehende Schliel3ung der Ordination,
& Verpachtung der Apotheke,

¢ Ruhendmeldung der Gewerbeberechtigung.

Wiederaufnahme der selbstandigen Tatigkeit

& Wiedererdffnung der Ordination,

& Fuhrung der Apotheke nach Pachtlésung,

& Wiederausiibung der Gewerbeberechtigung nach Ruhen/Pachtlésung.

Beendigung der selbstandigen Tatigkeit

Einstellung der selbstandigen/freiberuflichen Tatigkeit,

Erldschen der Gewerbeberechtigung,

Erléschen des Gesellschaftsverhéltnisses (OHG, OEG, KG, KEG),
Wegfall der Beteiligung eines GmbH-Geschéftsfihrers am Stammkapital,
Widerruf der Bestellung zum Geschaftsfihrer einer GmbH.

L 2R 2R 2R 2R 2

Beendigung der unselbstandigen Tatigkeit

¢ Aufgabe einer unselbstandigen Beschaftigung,
¢ Ausscheiden aus einem kiindbaren oder unkiindbaren Dienstverhaltnis zu einem &ffentlich-rechtlichen
Dienstgeber mit Anwartschaft auf Ruhe-/Versorgungsgenuss.

Wegfall einer ,Pension*

& Wegfall einer Pension aus der Sozialversicherung,
& Wegfall eines Ruhe-/Versorgungsgenusses.



	sichtbar_traeger: 0
	sichtbar: 0
	traeger: [Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft]
	unterorganisation: [Landesstelle Wien]
	adresse: Wiedner Hauptstrasse 84-86
A-1051 Wien
	processFDF: 
	drucken_1: 
	adre_1: 
	Zurücksetzen: 
	kommentarleiste_adresse: Adressen einblenden
	kommentar_adresse: 
blendet die Adressen ein, an die Sie dieses Formular schicken können.
	kommentarleiste_drucken: Formular ausdrucken
	kommentar_drucken: 
Dieser Button druckt das Formular ohne Hintergrundfarben in den Feldern.
	kommentarleiste_speichern: Formular lokal speichern
	kommentar_speichern: 
Mit diesem Button können Sie die von Ihnen ausgefüllten Formulardaten auf Ihrer lokalen Festplatte ablegen. Dadurch können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit die von Ihnen gesendeten Formulardaten rekonstruieren. 

Hinweis: Die PDF-Datei muss mit dem Adobe Plugin Ihres verwendeten Browsers geöffnet werden. Wenn Sie die PDF-Datei von Ihrer Festplatte aus lokal öffnen, dann funktioniert der Button nicht.
	kommentarleiste_zuruecksetzen: Formular zurücksetzen
	kommentar_zuruecksetzen: 
Mit diesem Button werden die von Ihnen eingegebenen Formulardaten zurückgesetzt.
	name: 
	VSNR_1: 
	kennzeichen: 
	akademisch: 
	geburtsname: 
	Gebdat_5_dd: 
	Gebdat_5_mm: 
	Gebdat_5_jjjj: 
	geburtsort: 
	familienstand: 
	staatsbuerger: 
	berufssitz: 
	telefonberufssitz: 
	wohnsitz: 
	telefonwohnsitz: 
	zusendung: Off
	folgendeadresse: 
	bgname: 
	bganschrift: 
	bgtelefonnummer: 
	Veranlagung: Off
	finanzamt: 
	dienstverhaeltnissoptional: Off
	dienstverhaeltnissdg: 
	rechtliches: Off
	oeffentlichrechtlich: 
	oeeinkuenfte: Off
	ewr: Off
	ewtselbstaendig: Off
	ewtbeamter: Off
	ewtunselbstaendig: Off
	ewtkapitalbeteil: Off
	Punkt6: Off
	arzttaetigkeit1: 
	arzttaetigkeit2: 
	arzttaetigkeit3: 
	arzttaetigkeit4: 
	sondergebuehren: Off
	Datum_1: 


